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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Gerstenecker als Vorsitzenden
und die Hofréate des Obersten Gerichtshofs Univ. Doz. Dr. Bydlinski, Dr. Fichtenau, Dr. E. Solé und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in
der Rechtssache der klagenden Partei Bundeskammer fir Arbeiter und Angestellte, Wien 4, Prinz-Eugen-StralRe 20-22, vertreten durch Dr.
Walter Reichholf, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Fachgruppe W*****_vertreten durch Mag. Dr. Till Hausmann, Rechtsanwalt
in Wien, wegen Unterlassung und Urteilsveroffentlichung (Gesamtstreitwert 26.000 EUR sA), Uber die Revision der klagenden

Partei (Revisionsinteresse 17.333,33 EUR sA) gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 26. Juli 2006, GZ 1

R 246/05m-12, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 26. August 2005, GZ 10 Cg 19/05g-8, teilweise abgeandert wurde, zu

Recht erkannt:

Spruch
Der Revision wird Folge gegeben.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts wird in deren Punkten 111 und IV dahin abgeandert, dass das Urteil des Erstgerichts - einschliel3lich
dessen bereits in Rechtskraft erwachsenen Teils - zur Ganze wiederhergestellt wird.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei die mit EUR 4.152,74 (darin enthalten EUR 497,46 USt und EUR 1.168
Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungs- und Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text
Entscheidungsgriunde:

Die Beklagte ist eine Fachgruppe im Sinne des Wirtschaftskammergesetzes 1998, welche zur Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder berufen
ist. GemaR § 3 Abs 1 WKG 1998 ist sie eine Kdrperschaft 6ffentlichen Rechts und daher mit eigener Rechtspersonlichkeit ausgestattet. Im
Rahmen ihres Wirkungsbereichs erstellt sie Vertragsformblatter, deren Verwendung sie fur den Abschluss von Mietvertrégen empfiehlt. Fur

den geschéaftlichen Verkehr mit Verbrauchern beim Abschluss von Mietvertragen, insbesondere von solchen , die in den Vollanwendungsbereich
des Mietrechtsgesetzes fallen, empfiehlt sie Vertragsformblatter, die nachstehend angefuhrte Klauseln enthalten:

»1. Der Mieter stimmt dem Abschluss, der Erneuerung oder der Anderung von Vertragen tiber die angemessene Versicherung des Hauses
gegen Glasbruch-, Sturmschaden ... zu bzw tritt den bestehenden Vereinbarungen bei.

2. Der Mieter hat den Mietgegenstand und die fur den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Geréte, wie im Besonderen

die Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- und sanitiaren Anlagen sowie Gas- und Elektrogerate und Ofen, zu warten

sowie insoweit in Stand zu halten und zu erneuern (insbesondere auch die Erneuerung von Warmwasser-/Heizgeraten und dergleichen), als es
sich nicht um ernste Schaden des Hauses handelt. Die Wartungs- und Instandhaltungspflicht erstreckt sich auch auf vorhandene Antennenanlagen.

3. Kommt der Mieter seiner Erhaltungspflicht nicht nach, kann der Vermieter nach vergeblicher Aufforderung und Fristsetzung die
Durchfuhrung der erforderlichen Arbeiten jederzeit auch im Mietgegenstand auf Kosten des Mieters durchfiihren.”

Gestutzt auf die sich aus § 29 KSchG ergebende Legitimation beantragte die Klagerin, die Beklagte zur Unterlassung der Empfehlung

der genannten oder sinngleicher Klauseln in allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) und/oder Vertragsformblattern zu verhalten; weiters
stellte sie je ein Veroffentlichungsbegehren. Die Beklagte habe sich trotz Aufforderung geweigert, hinsichtlich der drei Klauseln

eine Unterlassungserklarung im Sinn des § 28 Abs 2 KSchG abzugeben, weshalb Wiederholungsgefahr vorliege. Da die

betroffenen Verbraucherkreise ein berechtigtes Interesse an der Aufklarung Uber das gesetzwidrige Verhalten der Beklagten hétten, sei

die Urteilsveroffentlichung geboten.

Mit der Klausel 1 werde versucht, die nach § 21 Abs 1 Z 6 MRG erforderliche Zustimmung der Mehrheit der Hauptmieter zur Verrechnung
elner Glasbruch und Sturmschadenverswherung bereits bei Abschluss des Mietvertrags zu leleren §_21_Abs_l_Z_6_MRG_Laum_e_d_en_MJ_e_tem

Durch Ausnutzung der schwacheren Verhandlungsposmon des Verbrauchers Werde in unangemessener und unsachllcher Welse

eine Schlechterstellung in dessen Rechtsposition herbeigefuhrt, weshalb eine grébliche Benachteiligung iSd § 879 Abs 3 ABGB vorliege.
AuRerdem sei die Klausel deshalb benachteiligend und auch intransparent gemaf 8 6 Abs 3 KSchG, weil dem Mieter Art, Umfang und
Konsequenz der damit eingegangenen Belastungen nicht bekannt sei; das Ausmalfl der auf den Mieter Uberwalzbaren Kosten werde nicht
bestimmt umschrieben und kénne fir erst in Zukunft abzuschlieBende oder zu andernde Vertrdge noch gar nicht feststehen. Dem Mieter werde
mit der Klausel nicht einmal bekannt gegeben, dass sich aus seiner vorformulierten Zustimmung eine erhéhte Kostenbelastung fir ihn ergebe
bzw ergeben kénne. Im Falle einer schon bestehenden Vereinbarung werde der Mieter an diese gebunden, ohne ihren Inhalt zu kennen.

Die ,Vorauszustimmung" zur unbestimmten Erneuerung oder Anderung derartiger Versicherungsvertrage sei unwirksam. Mit der Klausel 2
werde die Erhaltungspflicht des Vermieters nach 8 1096 ABGB, soweit diese nicht gemal § 3 MRG ,zwingend gestellt" sei, ganzlich auf den
Mieter Uberwalzt. Diese dem Mieter auferlegten Erhaltungspflichten sehe das Gesetz nicht vor; sie seien dem Bestandvertrag im

Grund wesensfremd, da die Erhaltungspflichten zu den typischen Vertragspflichten des Bestandgebers zéhlten. Deren Uberwélzung auf den
Mieter erfolge ohne sachliche Rechtfertigung, weswegen dies fur den Mieter groblich benachteiligend iSd § 879 Abs 3 ABGB sei. Da § 1096
ABGB zugleich eine Gefahrtragungsregel enthalte, werde auch die Gefahrtragung fur aus héherer Gewalt oder Zufall resultierenden Schaden
auf den Mieter Ubertragen. Auch dies sei groblich benachteiligend iSd 8§ 879 Abs 3 ABGB Da_§_lD_9_6_ABQ_B_eLD_e

ondergewahrle Ingsnorm da elle, welche durch 8 9 KSch ningend geste < die Kla neite hach 8 9 KSchG nichtig

Sollte die Uberwilzung der Instandhaltungspflicht als Mietzinsvereinbarung
zu qualifizieren sein, fehle es an der fur Bestandzinsvereinbarungen gebotenen ausreichenden Bestimmbarkeit des vereinbarten Mietentgelts.
Dies mache die Klausel nach § 879 Abs 1 ABGB gesetzwidrig. Uberdies wére die Klausel auch in diesem Fall iSd § 6 Abs 3 KSchG intransparent,
da sie sich nicht unter jenen Bestimmungen des Vertragsformblattes finde, welche den zu entrichtenden Mietzins regeln.

Die Unwirksamkeit der Klausel 3 ergebe sich schon deshalb, weil darin keine 8 8 Abs 2 MRG entsprechende Berlcksichtigung der
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Admin
Unterstreichen
§ 21 Abs 1 Z 6 MRG räume den Mietern
ein Wahlrecht zwischen einer anteiligen Prämienbelastung auf Grund des entsprechenden Versicherungsvertrags und dem Risiko einer
eventuellen Mietzinserhöhung im Schadensfall ein. Dieses zwingende gesetzliche Wahlrecht dürfe dem Mieter nicht dadurch genommen
werden, dass ihm in einer Zwangssituation, nämlich bei Abschluss des Mietvertrags, eine dieser Möglichkeiten vorgeschrieben werde.

Admin
Unterstreichen
Da § 1096 ABGB eine
Sondergewährleistungsnorm darstelle, welche durch § 9 KSchG „zwingend gestellt" sei, sei die Klausel weiters nach § 9 KSchG nichtig.

Admin
Hervorheben
[Für den Unternehmer braucht nichts abschätzbar sein,d er kann vor die Hunde gehen, aber der Verbraucher will Frühstück an's Bett - garantiert!]
Außerdem verstoße sie gegen das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG, da die mit den Erhaltungspflichten verbundenen
finanziellen Belastungen für den Mieter nicht abschätzbar seien.

Admin
Hervorheben
„1. Der Mieter stimmt dem Abschluss, der Erneuerung oder der Änderung von Verträgen über die angemessene Versicherung des Hauses
gegen Glasbruch-, Sturmschäden ... zu bzw tritt den bestehenden Vereinbarungen bei.
2. Der Mieter hat den Mietgegenstand und die für den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Geräte, wie im Besonderen
die Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- und sanitären Anlagen sowie Gas- und Elektrogeräte und Öfen, zu warten
sowie insoweit in Stand zu halten und zu erneuern (insbesondere auch die Erneuerung von Warmwasser-/Heizgeräten und dergleichen), als es
sich nicht um ernste Schäden des Hauses handelt. Die Wartungs- und Instandhaltungspflicht erstreckt sich auch auf vorhandene Antennenanlagen.
3. Kommt der Mieter seiner Erhaltungspflicht nicht nach, kann der Vermieter nach vergeblicher Aufforderung und Fristsetzung die
Durchführung der erforderlichen Arbeiten jederzeit auch im Mietgegenstand auf Kosten des Mieters durchführen."

Admin
Unterstreichen
die in den Vollanwendungsbereich
des Mietrechtsgesetzes fallen
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berechtigten Interessen des Mieters vorgesehen sei. Die Klausel sei zudem gréblich benachteiligend iSd 8 879 Abs 3 ABGB bzw sittenwidrig iSd
8§ 879 Abs 1

ABGB.

Die Beklagte wendete ein, die Klauseln seien zuléassig. § 21 Abs 1 Z 6 MRG sei nur insofern zwingend, als vom Mehrheitserfordernis
nicht abgegangen werden dirfe. 8 21 Abs 1 Z 6 MRG bestimme nicht, dass der Mleter sein Wahlrecht erst nach Vertragsabschluss
ausube Vlelmehr seien derartige ,Summenvertrage” zulassig. Die

Die Klausel 2 sei Weltgehend wortglelch mit der im 8 8 Abs 1 Satz 2 MRG enthaltenen Formullerung uber dle Pflicht des Mleters zur Wartung
und Instandhaltung bestimmter Einrichtungen. Die Erhaltungspflicht des Vermieters ergebe sich im Vollanwendungsbereich des MRG allein

und abschlleBend unter Ausschluss des § 1096 ABGB aus § 3 Abs 2 MRG Dass&s&mhmﬂn&&b&mmlnmgmﬂmﬂe.mﬂmhl&n

J ] D|e Ubertragung der Instandhaltungspfllcht des Vermieters nach
§ 1096 ABGB auf den Mleter sei deshalb zuldssig. Auch die Klausel 2 fuge sich nahtlos in das System des MRG ein, wonach der Vermieter
samtliche Einnahmen aus der Vermietung fur die Erhaltung der Liegenschaft zu verwenden habe, hingegen alles, was dartber hinaus gehe,
von den Mietern zu tragen sei. Eine Einigung zwischen den Parteien eines Bestandvertrags, wonach ein Teil des Bestandzinses in der
Ubernahme einer bestimmten Erhaltungspflicht durch den Bestandnehmer bestehen solle, sei zulassig; es gentige, wenn der Gegenwert
dieser Pflicht bestimmbar sei.

Die Klausel 3 kénne nur so verstanden werden, dass dem Vermieter die Moglichkeit eingeraumt werde, den Anspruch gegen den Mieter mit
den durch das Gesetz gebotenen Mitteln durchzusetzen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Ganze statt. Eine im Mietvertrag enthaltene Zustimmungsklausel zum Abschluss einer
Versicherung gelte als Zustimmung zum kinftigen Abschluss eines Versicherungsvertrags und begrinde die Anrechenbarkeit der

daraus entstehenden Kosten fiir die gesamte Versicherungsdauer. Anderes gelte aber fir die Zustimmung zur Erneuerung oder Anderung
des Versicherungsvertrags. Dazu bedirfe es der gesonderten Zustimmung der Mietermehrheit, weswegen die Klausel in Ansehung der
Zustimmung zur Anderung und Erneuerung von Versicherungsvertragen gegen § 21 Abs 1 Z 6 MRG verstoRe. Die Klausel 2 normiere

die Uberwalzung einer nicht zwingenden Erhaltungspflicht des Bestandgebers auf den Mieter. Dies sei in den Grenzen des § 3 MRG
grundséatzlich zulassig. Auch wenn § 9 KSchG seit Inkrafttreten des GewRAG nur mehr auf die 88§ 922 bIS 933 ABGB verweise, erfasse
dlese Bestimmung weiterhin auch dle Sondergewahrlelstungsnormen

g_eLeg_eJ_te_MaB_e_mLelIeLuALeLd_em D|e Klausel 2 sei deshalb unzuIaSS|g Daraus folge auch die UnzuIaSS|gke|t der Klausel 3.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Beklagten teilweise Folge und &nderte das Ersturteil dahin ab, dass es das Begehren hinsichtlich
der Klauseln 1 und 2 abwies. Hinsichtlich der Klausel 3 bestatigte es das Ersturteil. Es sprach aus, dass der Wert des
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR Ubersteige und dass die ordentliche Revision zulassig sei.

Hinsichtlich der Klausel 1 sei nicht einsichtig, weshalb zwar die Zustimmung zum Abschluss eines angemessenen Versicherungsvertrags bereits
im vorhinein im Mietvertrag erklart werden kénne, nicht aber die Zustimmung zur Erneuerung oder angemessenen Anderung solcher

Vertrage. Eine derartige Differenzierung sei sachlich nicht gerechtfertigt und aus dem Gesetz nicht begrindbar. Die Klausel sei auch

nicht intransparent, da sie sich am Gesetzeswortlaut des § 21 Abs 1 Z 6 MRG orientiere. Da das Gesetz ausdrucklich die Zustimmung

zur ,angemessenen” Versicherung vorsehe und diesen Begriff nicht ndher determiniere, sei an die Bestimmtheit der Zustimmungserklarung
kein strenger MafRstab anzulegen. Es werde nur ein im Gesetz vorgesehenes Wahlrecht ausgetibt und komme es zu keiner Uberwélzung von
Kosten auf den Mieter. Gehe man davon aus, dass die Klausel aus dem Blickwinkel ,des Mieterschutzes" zuldssig sei, sei keine

sachliche Begriindung dafur erkennbar, weshalb im Vollanwendungsbereich des MRG der Verbraucherschutz weiter reichen sollte als der
spezifische ,,Mieterschutz".

Auch die Klausel 2 sei zulassig. Unabhangig davon, ob im Vollanwendungsbereich des MRG fur den durch die 88 3 und 8 Abs 1 MRG nicht
erfassten Bereich der Erhaltungspflichten (also insbesondere Uber die bloRe Wartung hinausgehende Reparaturen oder die

Erneuerung ordnungsgeman gewarteter Geréate) keine gesetzliche Regelung vorliege oder in diesem Bereich die dispositive Norm des § 1096 Abs
1 Satz 1 ABGB gelte, sei in diesem Rahmen jedenfalls eine ,Zuweisung" bzw Uberwélzung der Erhaltungspflichten auf den Mieter zulassig. Auch
bei den durch das MRG oder WGG geschitzten Mietverhaltnissen bleibe die Abdingbarkeit der Erhaltungspflichten des Vermieters nach 8

1096 ABGB insoweit unberihrt, als diese nicht die in § 3 Abs 2 MRG bzw 8§ 14a Abs 2 MRG angefiuihrten Arbeiten zum Gegenstand habe.

Die Klausel sei auch nicht wegen eines Verstof3es gegen 8§ 9 KSchG unzulassig. Zwar sei nach der herrschenden Lehre § 9 KSchG auch

auf Sondergewahrleistungsnormen anwendbar. Dies andere aber nichts am dispositiven Charakter des § 1096 Abs 1 Satz 1 ABGB Uber

die Erhaltungspflicht des Vermieters. Diese Bestimmung enthalte keinen ,Verbesserungsanspruch" im gewahrleistungsrechtlichen Sinn,

sondern lege dispositiv Leistungspflichten des Vermieters, namlich die Ubergabe und Erhaltung des Bestandgegenstands in brauchbarem
Zustand fest, fur deren Erfullung Gewahr zu leisten sei. Ein Gewdahrleistungsrecht - ndmlich das Recht auf Mietzinsminderung - normiere nur

8§ 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB. Daraus ergebe sich, dass 8 9 KSchG grundsatzlich insoweit nicht anwendbar sei, als die Erhaltungspflichten

des Vermieters in zulassiger Weise auf den Mieter Uberwéalzt werden. Fur Leistungen, die nicht geschuldet seien, sei auch keine Gewahr zu leisten.

Die Klausel 3 verstol3e gegen die zu Gunsten des Mieters zwingende Bestimmung des § 8 Abs 2 MRG und sei somit unzul&ssig. Die Revision
der Klagerin ist zulassig und berechtigt.

Rechtliche Beurteilung

Gegenstand des Revisionsverfahrens sind nur mehr die Klauseln 1 und 2, da die Beklagte die Stattgebung des Klagebegehrens hinsichtlich
der Klausel 3 unbekampft liel3.

Wer im geschaftlichen Verkehr in hiebei verwendeten Formblattern Vertragsbedingungen vorsieht, die gegen ein gesetzliches Verbot oder
gegen die guten Sitten verstofR3en, kann nach 8 28 Abs 1 KSchG auf Unterlassung geklagt werden. Die Kl&gerin ist nach § 29 Abs 1

KSchG berechtigt, diesen Anspruch mit Verbandsklage geltend zu machen. Die Gefahr einer Verwendung und Empfehlung derartiger
Bedingungen besteht nach § 28 Abs 2 KSchG nicht mehr, wenn der Unternehmer nach Abmahnung durch eine gemaR § 29 KSchG
klageberechtigte Einrichtung binnen angemessener Frist eine mit angemessener Konventionalstrafe (§ 1336 ABGB)

besicherte Unterlassungserklarung abgibt. Die Beklagte liel3 unbestritten, dass eine derartige Erklarung hinsichtlich der
verfahrensgegenstandlichen Klauseln nicht vorliegt. Das erstmals in der Revisionsbeantwortung allein zur Begrindung der Unzulassigkeit

der Revision erstattete Vorbringen der Beklagten, infolge der durch die Wohnrechtsnovelle 2006 geschaffenen gesetzlichen Anderungen kénne
und werde die Klausel 2 in ihrer der Klage zu Grunde liegenden Form ohnehin so nicht mehr Verwendung finden, stellt

keine Unterlassungserklarung im Sinn des 8 28 Abs 2 KSchG dar.

Zur Klausel 1:

Ist diese Klausel unklar oder unverstandlich, dann ist die in Vertragsformblattern enthaltene Vertragsbestimmung nach § 6 Abs 3

KSchG unwirksam. Diese Bestimmung geniel3t im Verbandsprozess besondere Bedeutung, um die Verwendung von intransparenten Klauseln
in Vertragsformblattern von vornherein zu unterbinden (Apathy in Schwimann, ABGB3, 8 6 KSchG Rz 87; RIS-Justiz RS0115219).

Dem Verbraucher in Vertragen unterbreitete, schriftlich niedergelegte Klauseln mussen stets klar und verstandlich abgefasst sein. Das im 8 6 Abs
3 KSchG zum Ausdruck kommende Transparenzgebot begnugt sich nicht mit der formellen Textverstandlichkeit, sondern verlangt, dass Inhalt
und Tragweite vorgefasster Vertragsklauseln fur den Verbraucher durchschaubar sind (RIS-Justiz RS0115217). Dem Verbraucher soll im
Rahmen des Mdglichen und Uberschaubaren Gelegenheit gegeben werden, sich zuverlassig tiber seine Rechte und Pflichten bei

der Vertragsabwicklung zu informieren, damit er nicht von der Durchsetzung seiner Rechte abgehalten werden kann und ihm nicht
unberechtigte Pflichten abverlangt werden. Er darf tGber die aus der Regelung resultierenden Rechtsfolgen nicht getauscht oder im

Unklaren gelassen werden. Mal3stab fur die Transparenz ist das Verstandnis des fur die jeweilige Vertragsart typischen
»~Durchschnittskunden”. Einzelwirkungen des Transparenzgebots sind das Gebot der Erkennbarkeit und Verstandlichkeit, das Gebot, den
anderen Vertragsteil auf bestimmte Rechtsfolgen hinzuweisen, das Bestimmtheitsgebot, das Gebot der Differenzierung, das Richtigkeitsgebot,
und das Gebot der Volilstandigkeit (vgl Wolf in Wolf/Horn/Lindacher, AGB-Gesetz4, 8 9 Rz 143 ff). Diese dem deutschen
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Admin
Unterstreichen
Die Klausel sei sachlich gerechtfertigt, um einen späteren Wegfall der Mehrheit
mit der damit verbundenen Änderung der Abrechnungsgrundlagen zu verhindern. Sie sei weder unklar noch unverständlich, sondern lehne sich
eng an den Gesetzestext an. Sie behandle die gegenständlichen Kostenpositionen wie alle anderen Betriebskostenanteile und füge sich nahtlos
in das Verrechnungssystem des MRG ein. Die Versicherungsprämien seien ebenso bestimmbar wie alle anderen vom Gesetz
vorgesehenen Betriebskostenpositionen. Die Versicherungsarten seien ausdrücklich festgelegt, weiters bestehe eine Einschränkung auf
eine Angemessenheitsgrenze. Der typische Durchschnittsverbraucher könne den Inhalt und die Tragweite der Bestimmung durchschauen.

Admin
Unterstreichen
Dass es sich um keine „Überwälzung" von Vermieterpflichten
handle, zeige schon die Bestimmung des § 16 Abs 2 Z 3 MRG. Es sei nur der zweite Satz des § 1096 Abs 1 ABGB als
Gewährleistungsregel anzusehen. Seit der Änderung des § 9 KSchG im Zuge des GewRÄG 2001 sei diese Bestimmung
auf Sondergewährleistungsnormen wie § 1096 ABGB nicht mehr anwendbar.

Admin
Hervorheben
Selbst wenn diese Ausführungen als Zusage zu verstehen sein sollten,
die Verwendung werde unterbleiben, wäre dies für den Wegfall der Wiederholungsgefahr nicht ausreichend (Jelinek in Krejci, Handbuch
zum KSchG, 815).

Admin
Unterstreichen
Bei einem Verbrauchergeschäft sei deshalb die Erhaltungspflicht
des Bestandgebers nach § 1096 Abs 1 ABGB nicht abdingbar; die Erhaltungspflicht des Mieters könne nicht über das in § 8 Abs 1 MRG
geregelte Maß erweitert werden.
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Rechtskreis entspringenden Einzelauspragungen des Transparenzgebots haben auch in die dsterreichische Rechtsprechung Eingang
gefunden (Schur in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang-ABGB3, KSchG § 6 Abs 3 Rz 3). Eine Klausel wird beispielsweise dann als
intransparent gewertet, wenn dem Kunden die wirtschaftliche Tragweite der Bestimmung verschleiert wird oder ihm kinftig entstehende
Kosten aufgebirdet werden und dabei nicht auf die mégliche Hohe dieser Kosten hingewiesen wird (ecolex 1999, 543).

Fur die Klausel 1 ist - durch die Wohnrechtsnovelle 2006, BGBI | 2006/124, unverandert geblieben - 8 21 Abs 1 Z 6 MRG malgeblich.

Gemal dieser Bestimmung gelten als Betriebskosten die vom Vermieter aufgewendeten Kosten fur die angemessene Versicherung des

Hauses gegen ,andere" Schaden, wie besonders gegen Glasbruch hinsichtlich der Verglasung der der allgemelnen Benutzung dienenden Raume
des Hauses elnschllel'Sllch aIIer AuBenfenster oder gegen Sturmschaden

0 ! Ohne Zustlmmung der Mletermehrhelt konnten dle

anteiligen VerS|cherungspram|en aus einer Glasbruch und Sturmschadenversmherung nicht als Betriebskosten eingehoben werden (Wurth/
Zingher/Kovanyi aaO Rz 2). Diesen Umstand legt die Klausel 1 jedoch nicht offen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass einem

mit durchschnittlichem Verstand ausgestatteten Mieter nicht verborgen bleiben dirfte, dass die Zustimmungserklarung zur Klausel 1 ftr den
Mieter eine Kostenbelastung mit sich bringen kann bzw bringt, so unterbleibt jede Information und Aufklarung dariber, dass die Klausel
darauf abzielt, dem Mieter Versicherungspramien als Betriebskosten in Rechnung zu stellen, was ohne seine Zustimmungserklarung nicht
madglich ware. Das ihm zustehende Wahlrecht, das insbesondere bei Vorhandensein von stattlichen Mietzinsreserven, aus denen die
ansonsten versicherten Schaden bezahlt werden kdnnten, den Mieter von der Erteilung der Zustimmung zum Abschluss

entsprechender Versicherungen abhalten kénnte, wird ihm nicht offen gelegt. Der Mieter wird somit nicht in klarer und durchschaubarer Weise
Uber seine Rechte informiert, sondern Uber die Tragweite seiner Einwilligung bzw Zustimmung im Unklaren gelassen.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Klausel entspreche dem Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG, weil sie sich am Wortlaut des
Gesetzes orientiere, wird vom Obersten Gerlchtshof nicht getellt Wahrend sich aus dem Text des § 21 Abs 1Z6 MRG emdeutlg die Folge
der Zustlmmungserklarung ergibt, nam

der Zustlmmungserklarung und den Betrlebskosten besteht blelbt ganzllch unerwahnt. Es kann also keineswegs gesagt werden, dass

der Durchschnittsverbraucher durchschaubar, klar und verstandlich so aufgeklart wird, dass er die Tragweite seiner

Zustimmungserklarung erfassen kann. Selbst wenn die Versicherungssparten festgelegt sind und von einer ,angemessenen" Versicherung die
Rede ist, kann der durchschnittlich begabte Verbraucher nicht erkennen, dass sich als Konsequenz seiner Zustimmungs- oder
Beltrlttserklarung elne erhohte Betrlebskostenbelastung erglbt oder ergeben kann Lnsb_esp_n_d_ete_ab_e.umtd_e_uib_eLdLe_alle_mathLen

ietzi 0 8 i Die von der Beklagten empfohlene Vertragsklausel
Sie ist schon deshalb unwirksam.

Zur Klausel 2:

Wahrend § 8 Abs 1 Satz 2 MRG Erhaltungspflichten des Mieters nur so weit festlegt, als dem Vermieter und den anderen Mietern des Hauses
kein Schaden erwachsen darf, sieht die beanstandete Klausel eine dariber hinausgehende umfassende Erhaltungspflicht des Mieters -
hinsichtlich aller ,fur den Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Gerate" - vor, von der lediglich ernste Schaden des Hauses
ausgenommen bleiben sollen. Die Klausel zielt somit darauf ab, dem Mieter die Erhaltungspflicht fur den bedungenen Gebrauch aufzuerlegen.

Jedenfalls auB3erhalb der vollen Anwendbarkeit des MRG ist es grundsatzlich zulassig, die Pflicht zur Instandhaltung des Bestandgegenstands
auf den Bestandnehmer zu Uberwalzen (6 Ob 42/02y mwN; Wiuirth in Rummel, ABGB3 § 1096 Rz 5). Inwieweit dies auch auf

den Vollanwendungsbereich des MRG zutréafe, muss hier nicht erdrtert werden, zumal die Unwirksamkeit der in Beschwerde gezogenen
Klausel schon bei Mietvertragen, die (nur) in den Teilanwendungsbereich des MRG fallen, gegeben ist.

GemaR § 3 Abs 1 Satz 2 MRG bleibt ,,im Ubrigen § 1096 ABGB unberiihrt”. Nach § 1096 Abs 1 zweiter Satz ABGB wird der Bestandnehmer fiir
die Dauer und in dem MafR der Unbrauchbarkeit von der Entrichtung des Zinses befreit, wenn das Bestandstiick bei der Ubergabe derart
mangelhaft ist oder es wahrend der Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart mangelhaft wird, dass es zu dem bedungenen
Gebrauch nicht taugt. In dieser Regelung ist nach standiger Rechtsprechung eine dem Wesen des Bestandverhaltnisses

angepasste Gewahrleistungsbestimmung besonderer Art zu sehen (RIS-Justiz RS0021326, RS0021286). Gemal 8 9 Abs 1 KSchG in der
Fassung des GewRAG, BGBI | 2001/48, konnen Gewahrleistungsrechte des Verbrauchers (88 922 bis 933 ABGB) vor Kenntnis des Mangels
nicht ausgeschlossen oder eingeschrankt werden. Der Klammerausdruck war in der alten Fassung nicht enthalten, sodass allgemein die
Auffassung vertreten wurde, dass von 8 9 KSchG alle gesetzlichen Gewéahrleistungsanspriche, die fur Verbrauchergeschéafte beachtlich

sein kdnnen, umfasst werden, also auch der Anspruch nach § 1096 ABGB. Diese Ansicht ist fur 8 9 KSchG nF aufrecht zu erhalten, da sich
kein Hinweis darauf ergibt, dass der Gesetzgeber eine Einschrankung des Konsumentenschutzes habe vornehmen wollen (7 Ob 78/06f mwN).

erd der Mieter - Wle hier durch dle inkriminierte Klausel generell zur Wartung, Instandhaltung und Erneuerung aller fur den

Db_ZaLO_G_f_L Durch dle posmve Festlegung der generellen Erhaltungspfllcht des Mleters Werden |mpI|Z|t dessen

Gewadhrleistungsrechte ausgeschlossen. Da einem Verbraucher gegenuiber Gewéahrleistungsrechte (beim Bestandvertrag die Zinsminderung)
im Voraus nicht ausgeschlossen werden kénnen, widerspricht die Klausel 8 9 Abs 1 KSchG und ist schon deshalb unwirksam. Ob diese Klausel
auch noch aus anderen Grinden unwirksam ware, bedarf hier keiner Erdrterung.

Der Revision der Klagerin ist daher stattzugeben und das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen.

Nach 8§ 30 Abs 1 KSchG iVm 8 25 Abs 3 UWG hat das Gericht der obsiegenden Partei, wenn diese daran ein berechtigtes Interesse hat, auf
Antrag die Befugnis zuzusprechen, das Urteil innerhalb bestimmter Frist auf Kosten des Gegners zu verdffentlichen.

Diese Veroffentlichungsbefugnis wird hier nicht bezweifelt. Die Entscheidung uUber die Kosten des Berufungs- und Revisionsverfahrens beruht
auf den 88 41, 50 ZPO.

Schlagworte

Kennung XPUBL - XBEITR Diese Entscheidung wurde vero6ffentlicht in Lovrek, Zak 2007/371 S 203 - Lovrek, Zak 2007,203 = Zak 2007/384 S
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RZ 2007 EU455 - RZ 2007 EU456 - RZ 2007 EU457 = JAP 2007/2008/17 S 178 (Reidinger/Dirrheimer) - JAP 2007/2008,178
(Reidinger/Dirrheimer) = MietSlg 59.219 = MietSIg 59.275 (10) = Vonkilch, wobl 2009,209 = immolex 2009,216 (B6hm,

tabellarische Judiakturiibersicht) = Pletzer, Zak 2009/591 S 363 - Pletzer, Zak 2009,363 XPUBLEND

Anmerkung
E84003 10b241.06g

Zuletzt aktualisiert am
12.11.2009

Dokumentnummer
JJT_20070327_OGH0002_00100B00241 06G0000_000

-Diesen Rechtssatz zu den Favoriten hinzufligen

Hauptdokument

http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=0...Size=50&Suchworte=&WxeFunctionToken=8ab8a106-407e-4791-9026-a9ea47bd82b5 (4 von 13) [1.8.2010 23:09:43]


http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20070327_OGH0002_0010OB00241_06G0000_003
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20070327_OGH0002_0010OB00241_06G0000_003
Admin
Unterstreichen
wenn und soweit die Mehrheit der Hauptmieter - diese berechnet nach
der Anzahl der vermieteten Mietgegenstände - des Hauses dem Abschluss, der Erneuerung oder der Änderung des
Versicherungsvertrags zugestimmt haben. Die aus den Verträgen über die angemessene Versicherung des Hauses gegen Glasbruch
und Sturmschäden entstehenden Kosten sind also nur dann Betriebskosten, wenn die Mieter der Mehrzahl der vermieteten Mietgegenstände
dem Abschluss zugestimmt haben (Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht21 § 21 MRG Rz 10). Mit dieser Bestimmung wurde
der Mietermehrheit ein Wahlrecht zwischen einer anteiligen Prämienbelastung durch die entsprechende Versicherung und dem Risiko
einer Mietzinserhöhung nach § 18 MRG im Schadensfall eingeräumt.

Admin
Unterstreichen
nämlich dass die vom Vermieter aufgewendeten Kosten für die Versicherung des Hauses gegen Glasbruchund
Sturmschäden als Betriebskosten gelten, enthält die Klausel 1 darauf keinen Hinweis.

Admin
Unterstreichen
Insbesondere aber wird er über die alternativen
Möglichkeiten, wie die Bezahlung der zu versichernden Schäden sonst erfolgen könnte (aus Mietzinsreserven oder im Wege der
Mietzinserhöhung gemäß § 18 MRG), nicht aufgeklärt.

Admin
Hervorheben
[Ja,ja: Transparenzgebot blabla, aber riesig erhöhter Verwaltungsaufwand, den letztlich alle bezahlen müssen!]
verstößt gegen das
Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG.

Admin
Unterstreichen
Mietgegenstand bestimmten Einrichtungen und Geräte verpflichtet, dann bedeutet dies, dass das im § 1096 Abs 1 zweiter Satz
festgelegte Zinsminderungsrecht des Mieters nie zum Tragen kommen könnte, hat er doch in jedem Fall - also auch dann, wenn ohne Schuld
des Bestandnehmers ein Mangel am Bestandobjekt auftritt, der dieses zum bedungenen Gebrauch untauglich macht - die notwendigen
Maßnahmen auf seine Kosten vorzunehmen. Wird die Pflicht zur Erhaltung des Mietobjekts generell auf den Mieter überwälzt, dann kann er
sich auch nicht auf die Unbrauchbarkeit des Mietgegenstandes berufen, was aber Voraussetzung für einen Zinsminderungsanspruch wäre (vgl 7
Ob 78/06f).
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